
Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal vom 17.05.2017 

 

Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Wuppertal am 

______________ folgende Satzung beschlossen: 

 

I. 

Die Hauptsatzung der Stadt Wuppertal vom 17. Mai 2017 wird wie folgt geändert: 

§ 16 Ersatz des Verdienstausfalls, Haushaltsentschädigung, Kinderbetreuungskosten 

Der § 16 erhält folgende Fassung:  

(1) Der Stundenpauschalsatz gemäß § 45 Absatz 1 GO NRW beträgt 12,00 Euro. 

(2) Bei dem Ersatz des Verdienstausfalls richtet sich der Höchstbetrag nach der 

Entschädigungsverordnung NRW. 

(3) Bei der Berechnung des Verdienstausfalls wird jeweils die letzte angefangene 

Viertelstunde voll angerechnet. 

(3) Nachgewiesene Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung, die während der 

mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt erforderlich ist, werden nur für die Kinder 

erstattet, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, es sei denn es liegt ein 

besonderer Betreuungsbedarf im Einzelfall (z.B. Behinderung) vor. Pro Stunde der 

Kinderbetreuung wird höchstens der Stundenpauschalsatz erstattet. 

§ 23 Beigeordnete, Vertretung des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin 

Der § 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Zahl der Beigeordneten wird auf sechs festgesetzt. 

II. 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 


